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Bekanntmachung 
 
 
Der aus dem Listenwahlvorschlag der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - GRÜNE - für 
die Bezirksvertretung Vohwinkel gewählte Bewerber, 
 

Bünyamin Altin, 
 

hat auf sein Mandat verzichtet. Der Verzicht soll mit Ablauf des 20.03.2019 wirksam werden.  
 

Der unter der lfd. Nr. 5 des Listenwahlvorschlages der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN          
benannte Bewerber Herr Karl-Heinz Bartens-Winter, hat auf sein Anwartschaftsrecht        
verzichtet.  
 
Die für die Bezirksvertretung Vohwinkel aufgestellt Reserveliste der Partei BÜNDNIS 90/ DIE 
GRÜNEN -GRÜNE- ist erschöpft.  

 
Nach § 45 Abs. 1 Satz 4 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) bleibt der Sitz mit Ablauf des 
20.03.2019 unbesetzt, die gesetzliche Mitgliederzahl der Bezirksvertretung Vohwinkel    
vermindert sich um einen Sitz. 
 
Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats beim Wahlleiter für das Stadtgebiet 
Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 42269 Wuppertal, Einspruch eingelegt werden. Der Ein-
spruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. Die Frist zur 
Erhebung eines Einspruchs beginnt am Tage dieser Bekanntmachung. 
 
Wuppertal, den 29. März 2019 
 
Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
 gez.  
 
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Bekanntmachung 
 

für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik Deutschland 

 
Am 26. Mai 2019 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der 
Bundes-republik Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie 
am Wahltag 
 
1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union besit-

zen, 
2. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder sich mindestens 
seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinander-
folgender Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet), 

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäi-
schen Parlament ausgeschlossen sind, 

5. in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Die erstmali-
ge Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er 
soll bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden. 

 
Einem Antrag, der erst nach dem 5. Mai 2019 bei der zuständigen Gemeindebehörde       
eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung). 
 
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am 13. Juni 1999 oder einer späteren 
Wahl in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, so ist 
ein erneuter Antrag nicht erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, sofern 
die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum 
oben angegebenen 21. Tag vor der Wahl gegenüber der zuständigen Gemeindebehörde auf 
einem Formblatt beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag 
gilt für alle zukünftigen Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 
 
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl einen erneu-
ten Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen.  
 
Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland 
ist ein erneuter Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis erforderlich. 
 
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter können bei der Stadt 
Wuppertal -Wahlamt- Ressort 101.31, 42269 Wuppertal (postalisch) angefordert werden 
und auf der Internetseite des Bundeswahlleiters unter www.bundeswahlleiter.de  
 
Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u.a. Voraussetzung, dass Sie am Wahltag 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
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2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union, dem Sie angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 
 
Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlägen ist 
eine Versicherung an Eides statt abzugeben über das Vorliegen der o.g. Voraussetzungen für 
die aktive oder passive Wahlteilnahme. 
 

           
Wuppertal, den 2. April 2019                               
                                                          
Der Stadtwahlleiter              
gez.  
 
Dr. Slawig  
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Bekanntmachung 

 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die kreisfreie Stadt 

Wuppertal wird in der Zeit vom 6. Mai 2019 bis zum 10. Mai 2019 montags bis donnerstags 

von 8.00 bis 15.00 Uhr, freitags von 8.00 bis 12.30 Uhr für Wahlberechtigte zur 

Einsichtnahme bereitgehalten.  

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 

Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 

Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 

Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 

Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 

Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG) eingetragen 

ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 

durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 

eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.  

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 6. bis 

10. Mai 2019, spätestens am 10. Mai 2019 bis 12.30 Uhr, bei der Wahlbehörde der Stadt 

Wuppertal, 42275 Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus Wuppertal-Barmen, Zimmer C-

206, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 

Niederschrift eingelegt werden.  

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

4. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 

glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn 

er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.  

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 

bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-

benachrichtigung.  

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in der kreisfreien Stadt Wuppertal  

 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum der kreisfreien Stadt Wuppertal  
oder  
durch Briefwahl 
  

teilnehmen.  
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag  

5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,  

5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,  

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 

das Wählerverzeichnis (bis zum 10. Mai 2019), bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der 

Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung 

oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (bis zum 10. Mai 2019) nach § 

21 Abs. 1 der Europawahlordnung versäumt hat,  

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist, bei 

Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17 a 

Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der 

Europawahlordnung entstanden ist,  

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 

Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 

Wahlbehörde gelangt ist.  

Im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können Wahlscheine bis zum 24. Mai 

2019, 18.00 Uhr, bei der Wahlbehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragen.  

 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 

nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 

Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.  

 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 

zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 

werden.  

 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 

Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 

noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.  

 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der 

Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte  

 einen amtlichen grauen Stimmzettel,  
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 einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,  

 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief  

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und  

 ein Merkblatt für die Briefwahl.  

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 

wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 

Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 

Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Wahlbehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 

schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.  

 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-

schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 

am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.  

 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 

Versendungsform von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der 

auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  

Wuppertal, den 2. April 2019 

 

Der Stadtwahlleiter 

gez. 

 

Dr. Slawig  
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher  
 
1. Aufgebote 
 
Aufgebote vom Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 4235794205 
Nr. 4236289973 
Nr. 4230006324 
Nr. 3411859113 
 
 
 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 
 
 
 
Wuppertal, den 04.04.2019 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
              Der Vorstand 
 
 
 
 
2. Kraftloserklärungen 
 
Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 4223586498 
Nr. 3420703054 
Nr. 4010622514 
Nr. 3447060199 
 

 
 
 
 
Wuppertal, den 04.04.2019 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
     Der Vorstand 
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